
Schriftliche  Stellungnahme  der  Jungen  Liberalen  Schleswig-Holstein  zum
Gesetzentwurf  mehrerer  Abgeordneter  der  Fraktionen von CDU,  SPD,  BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, FDP und der Abgeordneten des SSW, Drucksache 18/4107, sowie
zum Gesetzentwurf mehrerer Abgeordneter der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, FDP und SSW, Drucksache 18/4264, zur Änderung der Verfassung des
Landes Schleswig-Holstein. 

Die Jungen Liberalen Schleswig-Holstein möchten eine Gesellschaft verwirklichen, in der Menschen
verschiedener Herkunft, Kultur, Religion oder Weltanschauung gleichberechtigt miteinander leben.
Voraussetzung dafür ist,  dass  die Menschen frei  von jeglichen staatlichen Privilegierungen und
Diskriminierungen  nach  ihren  Glaubensüberzeugungen  oder  nichtreligiösen  Weltanschauungen
leben  können.  Voraussetzung  ist  auch  die  Erkenntnis,  dass  das  Glaubensbekenntnis  der
Bevölkerungsmehrheit  und  die  historische  Bedeutung  des  Christentums  aus  Deutschland  kein
christliches Land machen. Vielmehr können nur die einzelnen Menschen, nicht aber ganze Länder
einer Religion angehören. Die Religionsfreiheit ist untrennbar verbunden mit einer klaren Trennung
von Staat und Religion. Nur ein Staat, der Kirche und Glauben konsequent dem nichtstaatlichen
Bereich zuordnet, tritt allen Religionen und Weltanschauungen gleich gegenüber. Eine Vermengung
von Staat und Religion ist dagegen zwangsläufig mit Ungleichbehandlungen verbunden. Die Jungen
Liberalen Schleswig-Holstein wollen daher einen weltanschaulich neutralen Staat in Land und Bund
verwirklichen.  Wir  treten  für  eine  Gleichberechtigung  aller  Religions-  und
Weltanschauungsgemeinschaften ein, die mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung des
Grundgesetzes im Einklang stehen. Dies ist auch mit einem Verzicht der christlichen Kirchen auf
ihre historisch gewachsenen Privilegien verbunden. 

Ein  weltanschaulich  neutraler  deutscher  Staat  vergrößert  die  Chancen,  dass  insbesondere
nichtchristliche Migranten sich in Deutschland als gleichberechtigte Bürger fühlen. Wir leben nicht
in einem grundsätzlich christlichen Land, in dem Andersgläubige nur geduldet werden. 

Fast  40%  der  Menschen  in  Schleswig-Holstein  gehören  keiner  Konfession  an.  Auch  deren
Wertvorstellungen und Weltanschauungen verdienen dieselbe staatliche Anerkennung, die ihnen
bei einseitiger Fokussierung des Staates auf die Kirchen nicht zuteil wird. Zudem werden sie durch
die  finanzielle  Privilegierung  der  Kirchen  dazu  gezwungen,  sie  indirekt  durch  ihre  Steuern  zu
fördern.

Gerade im religiösen Bereich kommt dem Minderheitenschutz eine große Bedeutung zu. Wenn
staatliche Instanzen religiöse Fragen entscheiden, birgt dies stets das Risiko der Übervorteilung von
andersgläubigen Minderheiten.  Jeder Religion oder Weltanschauung muss der  Staat  denselben
Wert beimessen, unabhängig davon ob ihr Millionen von Menschen angehören oder ob sie nur von
einem einzelnen Menschen gelebt wird. 

Nur ein Staat, der sich ohne Wenn und Aber als weltanschaulich neutral versteht, nicht jedoch ein
bloß  christlich-toleranter  Staat,  kann  weltweit  als  Vorbild  für  die  Verwirklichung  von
Religionsfreiheit dienen. Wir könnten Staaten, in denen religiöse Bekenntnisse vorgeschrieben und
Andersgläubige unterdrückt werden, nur so widerspruchslos entgegentreten.  

Die Präambel unserer Verfassung in ihrer derzeitigen Form ist gut und bedarf keiner Veränderung.
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Deshalb  fordern  wir  die  Abgeordneten  des  Schleswig-Holsteinischen  Landtages  auf,  beide
Gesetzentwürfe  zur   Änderung  der  Verfassung  des  Landes  Schleswig-Holstein  abzulehnen!

gez. Fin Brauer, Landesvorsitzender




